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Allgemeine Einkaufsbedingungen 

SUSPA CZ s.r.o. 
 

 
1. Geltungsbereich 

1.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten 

für alle von uns abgeschlossenen Kauf-, 

Werklieferungs-, Werk- oder Dienstverträge 

sowie ähnliche Verträge sofern nicht in den 

Verträgen selbst oder in unseren Bestell-

schreiben anderes bestimmt ist. Kundenspe-

zifische Forderungen sind Vertragsbestand-

teil. Etwaige allgemeine Geschäftsbedingun-

gen, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

des Vertragspartners sind unwirksam, soweit 

sie unseren Bedingungen widersprechen. So 

weit der Vertragspartner diese Einkaufs- und 

Auftragsbedingungen nicht gelten lassen 

will, muss er innerhalb einer Frist von 10 Ta-

gen, gerechnet von der Absendung unserer 

Bestellung, der diese Bedingungen beigele-

gen sind, ausdrücklich und schriftlich wider-

sprechen. Allgemeine Geschäftsbedingun-

gen, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

des Vertragspartners werden auch dann 

nicht Vertragsbestandteil, wenn uns diese in 

einer Auftragsbestätigung oder in einem 

kaufmännischen Bestätigungsschreiben 

übersandt werden und der Vertragspartner 

ohne vorherigen Widerspruch durch uns die 

Lieferung oder Leistung ausführt. Mangels 

anderweitiger ausdrücklicher Abreden gel-

ten die von uns erteilten Aufträge mit unse-

ren Einkaufs- und Auftragsbedingungen als 

Vertragsbestandteil in jedem Falle dann, 

wenn der Vertragspartner ohne fristgerech-

ten Widerspruch gegen unsere Einkaufs- 

und Auftragsbedingungen mit der Ausfüh-

rung des Auftrages beginnt. 

 

1.2. Sollte eine einzelne Bestimmung dieser 

Einkaufs- und Auftragsbedingungen aus 

Rechtsgründen unwirksam sein oder werden 

oder wirksam abgeändert werden, so bleibt 

davon die Gültigkeit der übrigen Bestim-

mungen unserer Einkaufs- und Auftragsbe-

dingungen unberührt. Änderungen und Er-

gänzungen des von uns bestätigten Ver-

tragsinhaltes sind nur wirksam, wenn auch 

die Änderung/Ergänzung von uns schriftlich 

bestätigt wird. 

 

1.3 Soweit diese Einkaufsbedingungen keine 

ausdrücklichen Abreden treffen gelten die 

gesetzlichen Regeln.  

 

2. Lieferzeit, Lieferverzug 

2.1. Die vereinbarten Liefertermine sind ver-

bindlich. Maßgebend für die Einhaltung des 

Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Ein-

gang der Ware bei der von uns genannten 

Empfangs- bzw. Verwendungsstelle oder die 

Rechtzeitigkeit der erfolgreichen Abnahme. 

 

2.2. Erkennt unser Vertragspartner, dass ein 

vereinbarter Termin aus irgendwelchen 

Gründen nicht eingehalten werden kann, so 

hat uns der Vertragspartner dies unverzüg-

lich unter Angabe der Gründe und der vo-

raussichtlichen Dauer der Verzögerung 

schriftlich mitzuteilen. 

 

2.3. Der Vertragspartner ist uns zum Ersatz 

sämtlicher unmittelbaren und mittelbaren 

Verzugsschäden verpflichtet. 

 

2.4. Wenn der vereinbarte Liefertermin aus 

einem von unserem Vertragspartner zu ver-

tretenden Umstand nicht eingehalten wird, 

so sind wir nach dem ergebnislosen Ablauf 

einer von uns gesetzten angemessenen 

Nachfrist berechtigt, nach unserer Wahl 

Schadensersatz statt und/oder neben der 

Leistung zu verlangen bzw. uns von dritter 

Seite Ersatz zu beschaffen und/oder vom 

Vertrag zurückzutreten. 

 

2.5. Auf das Ausbleiben notwendiger, von 

uns zu liefernden Unterlagen kann der Ver-

tragspartner sich nur berufen, wenn der Ver-

tragspartner die Unterlagen schriftlich ange-

mahnt und nicht innerhalb angemessener 

Frist erhalten hat.  

 

2.6. Höhere Gewalt und Arbeitskämpfe be-

freien den Vertragspartner für die Dauer der 

Störung und im Umfang ihrer Wirkung von 

den Leistungspflichten. Der Vertragspartner 

ist verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren 

unverzüglich die erforderlichen Informatio-

nen zu geben und seine Verpflichtungen den 

veränderten Verhältnissen nach Treu und 

Glauben anzupassen. Wir sind von der Ver-

pflichtung zur Abnahme der bestellten Liefe-

rung/Leistung ganz oder teilweise befreit 

und insoweit zum Rücktritt vom Vertrag be-

rechtigt, wenn die Lieferung/Leistung wegen 

der durch die höhere Gewalt bzw. den Ar-

beitskampf verursachten Verzögerung bei 

uns – unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 

Gesichtspunkte – nicht mehr verwertbar ist. 

 

2.7. Bei früherer Anlieferung als vereinbart 

behalten wir uns Rücksendung auf Kosten 

des Vertragspartners vor. Erfolgt bei vorzei-

tiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert 

die Ware bis zum Liefertermin bei uns auf 

Kosten und Gefahr des Vertragspartners. Wir 

behalten uns im Falle vorzeitiger Lieferung 

vor, die Zahlung erst am vereinbarten Fällig-

keitstag vorzunehmen.  

 

2.8. Teillieferungen akzeptieren wir nur nach 

ausdrücklicher Vereinbarung. Bei vereinbar-

ten Teilsendungen ist die verbleibende Rest-

menge aufzuführen. 

 

3. Beförderung, Gefahrübergang 

3.1. Die Lieferung und der Versand sind frei 

von allen Spesen auf Kosten und Gefahr des 

Vertragspartners an die von uns bestimmte 

Empfangsstelle, wenn diese nicht vorge-

schrieben ist, an unseren Betriebssitz auszu-

führen. 

 

3.2. Sofern eine Preisberechnung ab Werk 

oder ab Verkaufslager des Vertragspartners 

vereinbart ist, sind die Sendungen zu den je-

weils niedrigsten Kosten zu befördern, so-

weit wir nicht ausdrücklich eine bestimmte 

Beförderungsart vorschreiben.  

 

3.3. Auch in den vorbezeichneten Fällen geht 

die Gefahr erst mit dem Empfang der Ware 

oder Leistung durch uns auf uns über. 

 

4. Fälligkeit 

4.1. Abgesehen von schriftlich besonders ver-

einbarten Zahlungs- und Fälligkeitsbedin-

gungen setzt die Fälligkeit aller Forderungen 

des Vertragspartners uns gegenüber eine 

prüfungsfähige, unseren Anforderungen 

entsprechende Rechnung und die vollstän-

dige und mängelfreie Erfüllung durch den 

Vertragspartner voraus. 

 

4.2. Soweit nicht anders vereinbart, beginnen 

Skonto- und Zahlungsfristen erst vom Ein-

gang der mängelfreien Lieferung und Leis-

tung bzw. der Abnahme oder der ordnungs-

gemäßen Rechnung an zu laufen, und zwar 

jeweils vom späteren der genannten Zeit-

punkte an. 

 

5. Abtretungen, Aufrechnungen 

5.1. Forderungen des Vertragspartners uns 

gegenüber können nur mit unserer vorheri-

gen schriftlichen Zustimmung abgetreten 

werden. 

 

5.2. Aufrechnungen des Vertragspartners 

uns gegenüber sind ausgeschlossen, es sei 

denn, die zur Aufrechnung gestellte Gegen-

forderung des Vertragspartners ist von uns 

nicht bestritten oder rechtskräftig festge-

stellt. 

 

6. Eigentumsübergang 

Die gelieferte Ware geht mit ihrer Bezahlung 

in unser uneingeschränktes Eigentum über. 

Weiter gehende Eigentumsvorbehalte, ins-

besondere der so genannte erweiterte Ei-

gentumsvorbehalt in all seinen Formen, sind 

ausgeschlossen. 

 

7. Untersuchungs- und Rügepflichten 

Die Untersuchungs- und Rügepflicht nach  

beträgt für uns bei offenen Mängeln zwei 

Wochen ab Zugang der Ware bei uns, bei 

verdeckten Mängeln zwei Wochen ab Entde-

ckung des Mangels. 

 

8. Gewährleistung 

8.1. Die gesetzlichen Gewährleistungsan-

sprüche stehen uns ungekürzt zu. Wir sind 
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insbesondere berechtigt, von dem Vertrags-

partner nach unserer Wahl Mängelbeseiti-

gung oder Ersatzlieferung zu verlangen. In 

diesem Fall hat der Vertragspartner die zum 

Zwecke der Mängelbeseitigung oder Ersatz-

lieferung erforderlichen Aufwendungen zu 

tragen. Das Recht auf Schadensersatz neben 

und/oder statt der Leistung bleibt vorbehal-

ten. 

 

8.2. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungs-

frist.  

 

8.3. Der Vertragspartner garantiert und si-

chert zu, dass sämtliche Leistungen/Liefe-

rungen dem neuesten Stand der Technik, 

den einschlägigen rechtlichen Bestimmun-

gen und den Vorschriften und Richtlinien 

von Behörden, Berufsgenossenschaften und 

Fachverbänden entsprechen. Insbesondere 

versichert der Vertragspartner, bei der Her-

stellung oder Beschaffung des gelieferten 

Produktes bzw. der Leistung alle Umweltge-

setze und behördlichen Auflagen sowie 

sonstigen umweltrelevanten Bestimmungen 

einzuhalten. Sind im Einzelfall Abweichun-

gen von diesen Vorschriften notwendig, 

muss unverzüglich nach Feststellung der Er-

forderlichkeit der Abweichung unsere Zu-

stimmung eingeholt werden. Hat der Ver-

tragspartner Bedenken gegen die von uns 

gewünschte Art der Ausführung oder Ver-

wendung des Liefergegenstandes, so hat er 

dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 

8.4. In allen Fällen einer Gewährleistungs-

pflicht unseres Vertragspartners sind wir be-

rechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Besei-

tigung eines Mangels nach fruchtlosem Ver-

streichen einer dem Vertragspartner zur 

Nacherfüllung gesetzten angemessenen 

Frist auf Kosten unseres Vertragspartners in 

jedem Falle durchzuführen oder durchführen 

zu lassen. Desgleichen sind wir berechtigt, 

jedoch nicht verpflichtet, Ersatz für eine 

mangelhaft gelieferte Sache auf Kosten un-

seres Vertragspartners anderweitig zu be-

schaffen. 

 

8.5. Der Vertragspartner garantiert, eine an-

gemessene und ausreichende Versorgung 

mit Ersatzteilen sicherzustellen. Dazu gehört 

jedenfalls, eine Ersatzteilversorgung für ei-

nen Zeitraum von 15 Jahren nach Serienaus-

lauf bei unserem Vertragspartner sicherzu-

stellen. 

 

9. Produkthaftung und gesetzliche Vorschrif-

ten 

9.1. Werden wir wegen Verletzung behördli-

cher Sicherheitsvorschriften oder aufgrund 

in- oder ausländischer Produkthaftungsre-

gelungen oder -gesetze wegen einer Fehler-

haftigkeit unserer Lieferung oder Leistung in 

Anspruch genommen, die auf den Lieferge-

genstand des Vertragspartners zurückzufüh-

ren ist, so sind wir berechtigt, Ersatz dieses 

Schadens zu verlangen, soweit er durch die 

von dem Vertragspartner gelieferten Pro-

dukte verursacht ist. Dieser Schaden umfasst 

alle, auch mittelbar verursachten Kosten. Auf 

unser Verlangen wird uns der Vertrags-

partner von allen Produkthaftungsansprü-

chen freistellen, so weit diese auf Lieferun-

gen/Leistungen des Vertragspartners beru-

hen. 

 

9.2. Der Vertragspartner wird die Lieferge-

genstände so kennzeichnen, dass sie dauer-

haft als Produkte des Vertragspartners er-

kennbar sind. Der Vertragspartner hat ein 

nach Art und Umfang geeignetes, dem neu-

esten Stand der Technik entsprechendes 

Qualitätsmanagement durchzuführen und 

uns dieses nach Aufforderung nachzuweisen. 

Wir werden mit dem Vertragspartner, so weit 

wir dies für erforderlich halten, eine entspre-

chende Qualitätsmanagementvereinbarung 

abschließen. 

 

9.3. Der Vertragspartner wird sich außerdem 

gegen alle Risiken aus der Produkthaftung 

einschließlich des Rückrufrisikos in angemes-

sener Höhe versichern und uns auf Verlan-

gen die Versicherungspolice zur Einsicht vor-

legen. Ferner hat er uns auf Anforderung re-

gelmäßig das Fortbestehen der Versicherung 

durch Vorlage geeigneter Unterlagen nach-

zuweisen. 

 

9.4. Umwelt, Gefahrstoffe, gefährliche Güter: 

In Bezug auf Gefahrstofflagerung und Trans-

port gefährlicher Güter ist der Vertrags-

partner verpflichtet, den jeweils gültigen 

Stand der Gesetze, Verordnungen und Best-

immungen zu erfüllen. 

 

9.5. Als verbindlich vereinbart gilt die Ver-

pflichtung des Vertragspartners, die Verord-

nung über die Vermeidung und Verwertung 

von Verpackungsabfällen (Verpackungsver-

ordnung) in ihrer jeweils aktuellen Fassung 

zu beachten, insbesondere eine ordnungs-

gemäße Rücknahme und Verwertung der 

gelieferten Verpackungsmaterialien auf ei-

gene Kosten sicherzustellen. 

 

10. Zahlungsfolgen 

Eine Zahlung durch uns stellt in keinem Falle 

eine Bestätigung eines anfechtbaren oder 

nichtigen Rechtsgeschäftes dar. Ebenso be-

deutet sie keine Anerkennung der Abrech-

nung oder Billigung einer möglicherweise 

fehlerhaften Leistung. 

 

11. Unterlagen 

11.1. Vor Beginn von Fertigungs-, Werkstatt- 

und Montagearbeiten sind mit uns sämtliche 

Zeichnungen und technische Unterlagen 

durchzusprechen. Die von uns genehmigten 

Unterlagen bilden die Grundlage der Ferti-

gung und Montage. Nach Ausführung der 

Arbeiten hat der Vertragspartner uns die der 

tatsächlichen Ausführung entsprechenden 

Zeichnungen, Berechnungen und andere 

den Liefergegenstand betreffende techni-

sche Unterlagen in der geforderten Anzahl 

und Ausführung bis spätestens zur Abnahme 

zu übersenden. Der Vertragspartner ist ver-

pflichtet, uns kostenlos das Eigentum an 

ihnen zu übertragen. Das geistige Eigentum 

an ihnen wird hierdurch nicht berührt. 

 

11.2. Durch unsere Zustimmung zu Zeichnun-

gen, Berechnungen und anderen techni-

schen Unterlagen werden die Gewährleis-

tungs- und Garantieverpflichtungen des Ver-

tragspartners im Hinblick auf den Lieferge-

genstand nicht berührt. Dies gilt auch für 

Vorschläge und Empfehlungen unsererseits, 

so weit nicht ausdrücklich etwas anderes ver-

einbart wird. Alle Ausführungsunterlagen 

dürfen nur zum vereinbarten Zwecke ver-

wendet und Dritten nur insoweit zugänglich 

gemacht werden. Sie sind nach Erledigung 

des Auftrages unaufgefordert und kostenfrei 

an uns zurückzusenden. 

 

11.3. Wir behalten uns alle Rechte an den 

nach unseren Angaben gefertigten Zeich-

nungen vor. 

 

12. Datenschutz 

Der Auftraggeber ist damit einverstanden, 

dass alle im Rahmen der Geschäftsbezie-

hung erhobene Daten, einschließlich perso-

nenbezogener Daten, zum Zwecke der Ab-

wicklung des Auftrages automatisiert verar-

beitet werden. Der Auftraggeber ist insbe-

sondere damit einverstanden, dass Daten, 

einschließlich personenbezogener Daten, an 

vom Auftragnehmer zum Zwecke der Ab-

wicklung des Auftrages beauftragte Dienst-

leister und Auskunfteien übermittelt werden. 

 

13. Geheimhaltungsvereinbarung 

Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Be-

stellungen und die damit im Zusammenhang 

stehenden Einzelheiten als Geschäftsge-

heimnis zu betrachten, so weit nicht eine 

ausdrückliche schriftliche abweichende Ver-

einbarung getroffen ist. Das gilt auch nach 

Beendigung der Geschäftsbeziehung. 

 

14. Erfüllungsort; Gerichtsstand 

14.1. Als Erfüllungsort wird der Sitz der in dem 

jeweiligen Auftrag angegebenen SUSPA-

Niederlassung vereinbart, für den Fall des 

Fehlens einer solchen Vereinbarung PLZEN, 

Tschechien 

 

14.2. Als Gerichtsstand wird ausschließlich 

PLZEN beziehungsweise das für BOR zustän-

dige Gericht vereinbart, so weit nicht zwin-

gende gesetzliche Bestimmungen dieser 

Vereinbarung entgegenstehen. 

 

14.3. Für Verträge, die mit uns geschlossen 

werden, kommt ausschließlich tschechisches 

Recht unter Ausschluss der Regelungen des 

Internationalen Privatrechts und unter Aus-

schluss des einheitlichen UN-Kaufrechts 

(CISG) zur Anwendung, sofern nicht zwin-

gende gesetzliche Bestimmungen dieser 

Vereinbarung entgegenstehen. 
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